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bis Fr. 2 400.-, abgestuft bis zu ernenn

^ür den Haushalt des in ungetrennter Ehe lebenden Pflichtigen""

650. für Vollinvalidenrentner sowie für über 65 Jahre alte nicht
fcerbstätige Pflichtige, deren Reineinkommen Fr. 7 200. nicht übersteigt

Fr. 840. für jedes nicht erwerbstätige Kind sowie für jede vom Pflichtigen unts

haltene, unterstützungsbedürftige Person

je) Für jedes Kind bei auswärtiger Ausbildung % der Fahrkosten und

der Mehraufwendungen für Verpflegung und Unterkunft, max.

Fr. 600.
| f) Arzt- und Pflegekosten, sofern sie 10 % des jährlichen Reinein¬

kommens übersteigen, höchstens Fr. 1 200.

^Beiträge an Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherungen!..

J 200. für Einzahlungen in Alte^

isicheru

1969 1970 j

<apitalgewlnne auf bewegtl

Ertrag aus unverteilten Erbschaften
änderen Personengesellschaften
Mähere Bezeichnung:

.ihriges Einkommen (z. B. Lizenzen, Autorerj

Wohnungen oder Zimmern, aus Vermietunqy
^Korporationen usw.)

ire Bezeichnung:

Fragebogen*
für Selbständigerwerbende

mit kaufmännischer Buchhaitun

/ehen

Cchen-Total (Steuerwert)

abz Kinderspareinlagen max. Fr. 1 200.-

Kind (vgl. Ziff. Iii, 2d der Erläuterungen

der Rückseite)

TOTAL Kolonne 6 u. 7, zu übertragen in der1

Verrechnungsantrag links nebenan sowie

die Kolonnen 8 u. 9 rechts nebenan

Ind Vermögenssteuern

im Geschäft arbeitende eigene Gelder (Eta
i, Privatkonto usw.)

^Weisungen an Reserven (einschließlich Einlagen in eine

ichuldentilgungen

indelen Abschreihunn.nl Anschauung von Maschinen us»

i^zu unterzeichnen
*4pgen der my

kAufstelli

^ndelen Abschreibungen)
Bezeichnung:

von]
inen usw. (nag

{OTAL WERTSCHRIFTEN VERMÖGEN

kdavon entfallen auf:

^stcheck- und Darlehensguih

^schritten des Betriebes, g-
j^euererklärung

Fr.

r
[apltalabfindungen erhalten i

von

ffnskon
<Sm Anfang des G

Rohstoffeinkauf (einschli
i t
1 Warenverkäufen und Arbeite

^Naturalbezüge:
tie^und Hausangestellte

Jjge Angeste:

bunger, und freiwillige Zuwendungen an Dritte fa
Xhr' ?» '»n.n Geschäftspersonals oder

«.dr.ge Verwendung ausgeschlossen islj '
ungen zu Lasten des Geschäftse

-"¦Umd UnterhaltskostenT "

ermögen am 1. Januar 11

Gesamtes Vermögen und Nutznießi
seiner Ehefrau und seiner Tninderjj

ieschäftsaktiven
Liegenschaften

iebäude

agen, wie name

Kassascheinen und Anleiheft ^
Jchüttungen von Aktiengesellschaften.

der Verrechnungssteuer unterstellt sind.

«trägen von Anteilen an Anlagefonds ist nur
^

iftzen. Allfallige Differenzen zwischen dem verrechnur,

¦¦einkommenssteuerpflichtigen Betrag sind in die Kategone

üese Spalten sind auch Bruchzinsen einzutragen, die der

¦ Ausgabe, Bückzahlung, Einlösung oder Konversion eines T,t»

et hat Dagegen dürfen die von Titelverkäufen herrührenden Ma>

d,n Von Gewinnen aus inländischen Lotterien und Sport-Toto uri

¦er nur die Bargewinne von mehr als Fr. 50-

ategorie «B» (Kolonnen B und 9): Hier sind alle in den Jahren 1l

'
der Verrechnungss.euer unterliegenden Nettoerträge von Guthabe}

einzutragen. w,e namentlich die Zinsen von in- und aus an*

.atdarlehen sowie die Zinsen von auf den Namen la/
Bruttozins Fr. 50.- pro Jahr nicht ubersj,

njwinne und alle Erträge von

Verkauf von Bezugs
Ais steuert^

¦uzügl. ausj

ts zu
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